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ANLAGE 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ü B E R S I C H T 
 
 
über die Sonderabgaben des Landes 
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Dokumentation über den Bestand und die Entwicklung a ller Sonderabgaben in NRW 
 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Juli 2003, BVerfG 2 BvL 1/99 (BGBI. 2003, S. 1728) gefor-
dert, allen nach dem 31. Dezember 2003 aufzustellenden Haushaltsplänen eine Dokumentation über alle Sonderabga-
ben als Anlage beizufügen. Das Bundesverfassungsgericht begründet dies mit der Pflicht zur Information des Parla-
ments und der Öffentlichkeit durch eine vollständige Dokumentation der Sonderabgaben und mit dem Gebot der wirk-
samen parlamentarisch-demokratischen Legitimation und Kontrolle von Planung und Entscheidung über die finanzielle 
Inanspruchnahme der Bürger für öffentliche Aufgaben. 
 
In die in tabellarischer Form erstellte Anlage wurden alle nicht steuerlichen Abgaben aufgenommen, die weder Gebüh-
ren noch Beiträge sind und bei denen auch mangels sonstiger spezieller Sach- und Zweckzusammenhänge „eine Kon-
kurrenz zur Steuer nicht von vorneherein ausgeschlossen ist“ (vgl. Abs. 129 der BVerfG-Entscheidung). 
 
Aufgezählt sind alle Sonderabgaben im Verantwortungsbereich (Rechtssetzungsbereich) des Landesgesetzgebers. 
Berücksichtigt werden danach neben solchen Sonderabgaben, die bereits an anderer Stelle im Landeshaushalt doku-
mentiert sind (Beispiel: Abwasserabgabe), auch diejenigen haushaltsflüchtigen Sonderabgaben der selbständigen juris-
tischen Personen, die bisher nicht im Landeshaushalt abgebildet wurden (Beispiel: die Altenpflegeumlage nach dem 
AltPflG ist Bestandteil der Haushaltspläne der Landschaftsverbände). Der Bestand und die Entwicklung der Sonderab-
gaben nach Art und Umfang werden sichtbar gemacht. 
 
Wird eine Sonderabgabe nicht in die Anlage zum Haushaltsplan aufgenommen, kann dieses Versäumnis nach der 
neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Folge haben, dass die Abgabe nicht verfassungsgemäß 
ist. Wegen dieser Konsequenz wurden in etwaigen Zweifels- oder Grenzfällen die Abgaben vorsorglich  in die Anlage 
zum Haushaltsplan aufgenommen. Die Nennung der Abgabe in der Anlage zum Haushaltsplan qualifiziert die Abgabe 
nicht als Sonderabgabe (vgl. Hinweis zur Tabelle). 
 
Soweit Sonderabgaben aufgrund von Landesrecht erhoben werden, die Ermächtigungsgrundlage für diese Rechtsnorm 
jedoch in einem Bundesgesetz enthalten ist, wird - einer Empfehlung des Bund/Länder-Arbeitsausschusses „Haushalts-
recht und Haushaltssystematik“ folgend - die Sonderabgabe im Landeshaushalt aufgeführt. 
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Einzelplan 03 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabezweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Wasserentnah-
meentgelt 

 
Wasserentnah-
meentgeltgesetz 

 
94,070 

 
86,000 

 
86,000 

 
Schonung des 
Wasserhaus-
halts und Vor-
teilsabschöpfung 

 
Entnehmer von 
Grund- und 
Oberflächen-
wasser 

 
Land; ab 2006 
Deckung des 
Aufwandes, der 
aus der Umset-
zung der WRRL 
resultiert 
 

 
 
Einzelplan 10 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabezweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Umlage der 
Landwirtschafts-
kammer NRW 
 

 
Gesetz über 
eine Umlage der 
Landwirtschafts-
kammer NRW 
(Umlagegesetz - 
UmlG) vom 
17.07.1951, 
zuletzt geändert 
durch Gesetz 
vom 17.12.2003, 
GV.NRW S. 808 
 

 
17,525 

 
16,931 

 
17,000 

 
Bestreitung der 
Ausgaben der 
Landwirtschafts-
kammer NRW 

 
Betriebe der 
Land- und Forst-
wirtschaft in 
NRW im Sinne 
von Artikel 1 § 2  
Nr. 1 des Ge-
setzes zur  
Reform des 
Grundsteuer-
rechts vom 
07.08.1973 
(BGBL. I S. 965) 

 
Förderung und 
Betreuung der 
Landwirtschaft 
und der in ihr 
Berufstätigen 
durch die Land-
wirtschaftskam-
mer NRW und 
Stärkung des 
ländlichen Rau-
mes im Rahmen 
ihrer Aufgaben 
 

 
Umlage zur 
Förderung der 
Milchwirtschaft 

 
§ 22 Milch- und 
Fettgesetz 

 
4,103 

 
2,600 

 
2,600 

 
•Förderung der 
Milchgüte 

•Verbesserung 
der Hygiene bei 
der Milchgewin-
nung 

•Beratung der 
Molkereien 

•Milchleistungs-
prüfungen 

 
Molkereien 

 
•Landesverei-
nigung Milch-
wirtschaft 

•Landeskontroll-
verband 

•Landwirt-
schaftskammer 

•Landwirt-
schaftsver-
bände 

•Verband der 
Deutschen 
Milchwirtschaft 

 
 
Beiträge nach 
§ 10 Abs. 3 des 
Absatzfondsge-
setzes 
 

 
Gesetz über die 
Errichtung eines 
zentralen Fonds 
zur Absatzförde-
rung der deut-
schen Land-, 
Forst- und Er-
nährungswirt-
schaft 

 
3,0157 

 
3,170 

 
3,170 

 
•Absatzförde-
rung von Er-
zeugnissen der 
deutschen 
Landwirtschaft 

•Erschließung 
und Pflege von 
Märkten 

•Verbesserung 
der Qualität 

•Marktbericht-
erstattung 

•Verbesserung 
der Markttrans-
parenz 

 

 
Molkereien 

 
•Centrale Mar-
keting-Gesell-
schaft der deut-
schen Agrar-
wirtschaft 
(CMA) 

•Zentrale Markt- 
und Preisbe-
richtsstelle für 
Erzeugnisse 
der Land-, 
Forst- und Er-
nährungs-
wirtschaft 
(ZMP) 
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Einzelplan 10 (Fortsetzung) 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabezweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Jagdabgabe 

 
§ 57 Abs. 2 
Landesjagdge-
setz (LJG) 

 
3,016 

 
2,506 

 
2,506 

 
Aus den Mitteln 
der Jagdabgabe 
werden die Kos-
ten der oberen 
Jagdbehörde 
und der For-
schungsstelle für 
Jagdkunde und 
Wildschadenver-
hütung bestrit-
ten. Die Jagdab-
gabe dient der 
Förderung des 
Jagdwesens und 
der Verhütung 
von Wildschä-
den. 
 

 
Jagdschein-
inhaberin/ Jagd-
scheininhaber 

 
z.B.: 
• Landesjagd-
verband NRW 

• Schießstand-
betreiber 

•Deutsche 
Versuchs- und 
Prüfanstalt für 
Jagd- und 
Sportwaffen 

•örtliche jagdli-
che Organisati-
onen 

 
Beitrag Tierseu-
chenkasse 

 
Ausführungsge-
setz zum Tier-
seuchengesetz 
i.V.m. Verord-
nung über die 
Beiträge an die 
Tierseuchenkas-
se 
 

 
9,643 

 
10,338 

 
7,845 

 
- Entschädigun-
gen 

- Unterstützun-
gen 

- Beihilfen 
bei Tierseuchen 

 
Tierbesitzerin/ 
Tierbesitzer  

 
Tierbesitzerin/ 
Tierbesitzer 

 
Fischereiabgabe 
 

 
Landesfischerei-
gesetz 
 

 
0,871 

 
0,815 

 
0,815 

 
Nach Anhörung 
des Fischerei-
beirats wird die 
Fischereiabgabe 
zur Förderung 
der Fischerei 
verwendet. 
 

 
Anglerin/ Angler 

 
z.B.: 
•Wanderfisch-
programm 

•Fischbesatz 
•Vereine 

 
Auflagen für 
Wasserrechte 

 
Landeswasser-
gesetz und Lan-
desfischereige-
setz 

 
0,179 

 
0,460 

 
0,460 

 
Vermeidung von 
Fischschäden 
bei Anlagen zur 
Wasserentnah-
me 

 
Wasserkraftbe-
treiber 

 
Verbesserung 
der Gewässer-
ökologie z.B. 
durch Fischbe-
satz 
 

 
Reitabgabe 

 
§ 51 Abs. 2 
Landschaftsge-
setz 

 
1,126 

 
0,820 

 
0,820 

 
•Anlage und 
Unterhaltung 
von Reitwegen 

•Ersatzleistun-
gen für Schä-
den an den 
Privatwegen 
durch das Rei-
ten 

 

 
Reiterin/ Reiter 

 
Reiterin/ Reiter 
und Entschädi-
gungs-
empfängerin/ 
Entschädigungs-
empfänger 

 



113 

  

 
 
Einzelplan 10 (Fortsetzung) 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabezweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Abwasserab-
gabe 

 
Abwasserabga-
bengesetz 

 
61,335 

 
110,457 

 
110,000 

 
Erhalt und Ver-
besserung der 
Gewässergüte 

 
Einleiter von 
Abwasser 

 
Gruppennützige 
Verwendung 
gem. § 13 Ab-
wAG (Kom-
munen, Indus-
trie, Gewerbe, 
Private, Gesell-
schaften öffentl. 
und privaten 
Rechts, sonder-
gesetzliche 
Wasserver-
bände, etc.) 
 

 
 
Einzelplan 11 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabe- 
zweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Umlage nach 
dem Altenpfle-
gegesetz – 
AltPflG NW* 

 
•Gesetz über 
die Berufe in 
der Altenpflege 
(Altenpflege-
gesetz – 
AltPflG NW) 

•Verordnung 
über die Erhe-
bung einer Um-
lage nach dem 
Altenpflegege-
setz (Umlage-
verordnung – 
UmlageVO) 

 

 
11,094** 

 

 
-    

 
Finanzierung der 
Vergütung für 
die Teilnehmer-
innen und Teil-
nehmer an der 
Ausbildung zur/ 
zum Altenpfle-
ger/in 

 
•Heime im 
Sinne des § 1 
Abs. 1 Heim-
gesetz sowie 
andere statio-
näre Pflegeein-
richtungen 

•ambulante 
Pflegeeinrich-
tungen 

 

 
Auszubildende 
nach dem Alten-
pflegegesetz – 
AltPflG NW, die 
die Ausbildung 
vor dem 
01.08.2003 
begonnen haben 

 
* Die Umlage wird im Jahr 2008 nicht mehr erhoben. Es erfolgt nur noch die Darstellung der Jahre 2006 und 2007.  
** Nach § 3 Abs. 3 der Verordnung über die Erhebung einer Umlage nach dem Altenpflegegesetz wird im Jahr 2007 kein Betrag mehr 

eingezogen, jedoch in 2007 und 2008 für die letzten Schüler noch etwas ausgezahlt. Insoweit kann nur der vorläufig eingezogene 
einmalige Betrag des Jahres 2006 mitgeteilt werden. Dieser beträgt nach Auskunft der Landschaftsverbände 11.094.294,60 Euro. 
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Einzelplan 14 
 

 
Bezeichnung 
der Sonder- 

abgabe 
 

 
Rechtsgrund- 

lagen 

 
Abgabevolumen 
In Mio. Euro in 

 
Abgabezweck 

 
Verpflichtete 

 
Begünstigte 

  2006 2007 2008    
  Ist Soll Soll    

 
Stellplatzabgabe 

 
§ 51 Abs. 5 
Bauordnung 
NRW i. V. m. 
kommunaler 
Satzung 
 

 
Angaben liegen dem Land nicht vor, 
da eigenverantwortliche Abgabener-
hebung durch Kommune nach Maß-
gabe kommunaler Satzung 

 
•Herstellung von 
zusätzlichen 
Parkeinrich-
tungen im Ge-
meindege-biet 

•Verbesserung 
des ÖPNV 

•Verbesserung 
des Fahrrad-
verkehrs  
 

 
Bauherren 

 
Bauherren durch 
Verbesserung 
der Erreich-
barkeit ihres 
Bauvorhabens 

 
Abgabe nach 
dem Gesetz 
über Immobilien- 
und Standortge-
meinschaften 
(ISG-Gesetz 
NRW) 

 
§ 4 Abs. 1 des 
Gesetzes über 
Immobilien- und 
Standortgemein-
schaften (ISG-
Gesetz) i. V. m. 
kommunaler 
Satzung 

 
Angaben liegen dem Land nicht vor, 
da eigenverantwortliche Abgabener-
hebung durch Kommune nach Maß-
gabe kommunaler Satzung. Geplan-
tes In-Kraft-Treten des Gesetzes zum 
01.01.2008.  

 
Finanzierung 
von geplanten 
Maßnahmen der 
Immobilien- und 
Standortgemein-
schaft 

 
Grundeigentü-
mer und Erbbau-
berechtigte im 
Geltungsbereich 
der Satzung der 
Immobilien- und 
Standortgemein-
schaft 
 

 
Immobilien- und 
Standortgemein-
schaften 

 
 
Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe. 

 


